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Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung (EEE) 

 

Teil I: Angaben zum Vergabeverfahren und zum öffentlichen 
Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber 

Antrag auf Einschreibung ULV-ICE-Berlin 

Offizielle Bezeichnung: 

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  
(ICE - Italienische Agentur für Außenhandel, Büro Berlin) 

Land: Deutschland 

Titel: Antrag auf Einschreibung ULV-ICE-Berlin 

Kurzbeschreibung: Antrag auf Einschreibung in das Unternehmens- und 
Lieferantenverzeichnis der Italienischen Agentur für Außenhandel 
(ICE), Berlin: ULV-ICE Berlin. 

 

Teil II: Angaben zum Wirtschaftsteilnehmer 

A: Angaben zum Wirtschaftsteilnehmer 

Name/Bezeichnung: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl: 

Stadt: 

Land: 

Internetadresse (Web-Adresse): 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

Kontaktperson(en): 

Ggf. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

Wurde keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt, geben Sie bitte eine andere nationale 
Identifikationsnummer an (falls erforderlich und vorhanden). 

Handelt es sich bei dem Wirtschaftsteilnehmer um ein Kleinstunternehmen, ein kleines 
Unternehmen oder ein mittleres Unternehmen?

Ja  Nein 
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Nur bei vorbehaltenen Aufträgen: Handelt es sich bei dem Wirtschaftsteilnehmer um eine 
geschützte Werkstätte oder ein „soziales Unternehmen“ oder ist eine Ausführung des 
Auftrags im Rahmen geschützter Beschäftigungsprogramme vorgesehen?

Ja  Nein 

Wie hoch ist der Anteil behinderter oder benachteiligter Beschäftigter?  

Sofern entsprechende Systeme bestehen: Ist der Wirtschaftsteilnehmer in einem amtlichen 
Verzeichnis zugelassener Wirtschaftsteilnehmer erfasst oder verfügt er über eine 
gleichwertige (z. B. im Rahmen eines nationalen (Prä)Qualifizierungssystems ausgestellte) 
Zertifizierung?

Ja  Nein 

a) Geben Sie bitte ggf. die betreffende Eintragungs- bzw. 
Zertifizierungsnummer an: 

 

b) Sofern die Bescheinigung über die Eintragung bzw. Zertifizierung elektronisch 
abrufbar ist, machen Sie bitte entsprechende Angaben: 

 

c) Geben Sie bitte die Nachweise, aufgrund deren die Eintragung in das Verzeichnis oder 
die Zertifizierung erfolgt ist, sowie die sich aus dem amtlichen Verzeichnis ergebende 
Klassifizierung an: 

 

d)   Werden mit der Eintragung bzw. Zertifizierung alle vorgeschriebenen Eignungskriterien 
abgedeckt?

Ja  Nein 

 

e)    Wird der Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein, eine Bescheinigung über die 
Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern vorzulegen oder Angaben zu 
machen, die es dem öffentlichen Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ermöglichen, die 
Bescheinigung direkt über eine gebührenfreie nationale Datenbank in einem Mitgliedstaat 
abzurufen?

Ja  Nein 

Sind die einschlägigen Unterlagen elektronisch abrufbar, machen Sie bitte 
entsprechende Angaben: 

 

Nimmt der Wirtschaftsteilnehmer gemeinsam mit anderen an 
Vergabeverfahren teil?

Ja  Nein 

• Tragen Sie bitte dafür Sorge, dass die sonstigen Beteiligten eine separate EEE vorlegen. 
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Geben Sie bitte an, welche Funktion (Federführung, für bestimmte Aufgaben verantwortlich usw.) 
der Wirtschaftsteilnehmer in der Gruppe ausübt: 

 

a) Geben Sie bitte an, welche weiteren Wirtschaftsteilnehmer mit ihm gemeinsam am 
Vergabeverfahren teilnehmen: 

 

b) Ggf. Bezeichnung der teilnehmenden Gruppe: 

 

 

B: Angaben zu Vertretern des Wirtschaftsteilnehmers  

• Name(n) und Anschrift(en) der Person(en), die zur Vertretung des Wirtschaftsteilnehmers in 
diesem Vergabeverfahren ermächtigt ist (sind) (falls zutreffend): 

Vorname:  

Nachname: 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl: 

Stadt: 

Land: 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

Position/Beauftragt in seiner (ihrer) Eigenschaft als: 

 

Bitte legen Sie erforderlichenfalls ausführliche Informationen zur Vertretung (Form, Umfang, Zweck 
usw.) vor: 

 

 

C: Angaben zur Inanspruchnahme der Kapazität anderer Unternehmen 

Nimmt der Wirtschaftsteilnehmer zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Teil IV sowie der 
(etwaigen) Kriterien und Vorschriften nach Teil V die Kapazitäten anderer Unternehmen in 
Anspruch?

Ja  Nein 
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• Legen Sie bitte für jedes der betreffenden Unternehmen eine separate, vom jeweiligen Unternehmen 
ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete EEE mit den nach den Abschnitten A und B dieses 
Teils und nach Teil III erforderlichen Informationen vor. 

• Beachten Sie bitte, dass dies auch für technische Fachkräfte oder technische Stellen gilt, die nicht 
unmittelbar dem Unternehmen des Wirtschaftsteilnehmers angehören, insbesondere für diejenigen, 
die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und bei öffentlichen Bauaufträgen die technischen 
Fachkräfte oder technischen Stellen, über die der Wirtschaftsteilnehmer für die Ausführung des 
Bauwerks verfügt. 

• Fügen Sie auch für jedes betroffene Unternehmen die Informationen nach Teil IV und Teil V bei, 
soweit sie für die spezifischen Kapazitäten relevant sind, die der Wirtschaftsteilnehmer in Anspruch 
nimmt 

 

 

Teil III: Ausschlussgründe 

A: Gründe in Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Verfolgung 

In Artikel 57 Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU werden folgende 
Ausschlussgründe genannt: 

Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer selbst oder eine Person, die seinem Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremium angehört oder darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, wegen 
der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung rechtskräftig verurteilt worden, wobei die Verurteilung 
höchstens fünf Jahre zurückliegt oder ein unmittelbar im Urteil festgelegter Ausschlusszeitraum noch nicht 
verstrichen ist? Im Sinne des Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 
2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42). 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

Korruption: 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer selbst oder eine Person, die seinem Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremium angehört oder darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, wegen 
Bestechung rechtskräftig verurteilt worden, wobei die Verurteilung höchstens fünf Jahre zurückliegt oder ein 
unmittelbar im Urteil festgelegter Ausschlusszeitraum noch nicht verstrichen ist? Im Sinne des Artikels 3 
des Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen 
Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind (ABl. C 195 vom 25.6.1997, 
S. 1) und des Artikels 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur 
Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor (ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54). Dieser 
Ausschlussgrund umfasst auch Bestechung im Sinne der für den öffentlichen Auftraggeber 
(Sektorenauftraggeber) oder den Wirtschaftsteilnehmer geltenden nationalen Rechtsvorschriften. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 
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Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Betrug: 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer selbst oder eine Person, die seinem Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremium angehört oder darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, wegen 
Betrugs rechtskräftig verurteilt worden, wobei die Verurteilung höchstens fünf Jahre zurückliegt oder ein 
unmittelbar im Urteil festgelegter Ausschlusszeitraum noch nicht verstrichen ist? Im Sinne des Artikels 1 des 
Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. C 316 
vom 27.11.1995, S. 48). 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit 
terroristischen Aktivitäten: 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer selbst oder eine Person, die seinem Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremium angehört oder darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, wegen 
terroristischer Straftaten oder wegen Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten rechtskräftig 
verurteilt worden, wobei die Verurteilung höchstens fünf Jahre zurückliegt oder ein unmittelbar im Urteil 
festgelegter Ausschlusszeitraum noch nicht verstrichen ist? Im Sinne des Artikels 1 bzw. des Artikels 3 des 
Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.6.2002, 
S. 3). Dieser Ausschlussgrund umfasst gemäß Artikel 4 des Rahmenbeschlusses auch die Anstiftung zur 
Begehung einer Straftat, die Mittäterschaft und den Versuch der Begehung einer Straftat. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 
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Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer selbst oder eine Person, die seinem Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremium angehört oder darin Vertretungs-,Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, wegen 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung rechtskräftig verurteilt worden, wobei die Verurteilung höchstens fünf 
Jahre zurückliegt oder ein unmittelbar im Urteil festgelegter Ausschlusszeitraum noch nicht verstrichen ist? Im 
Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 
2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15). 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer selbst oder eine Person, die seinem Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremium angehört oder darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, wegen 
Kinderarbeit und anderer Formen des Menschenhandels rechtskräftig verurteilt worden, wobei die 
Verurteilung höchstens fünf Jahre zurückliegt oder ein unmittelbar im Urteil festgelegter 
Ausschlusszeitraum noch nicht verstrichen ist? Im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2011/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

n 

B: Gründe im Zusammenhang mit der Entrichtung von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen 

In Artikel 57 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU werden folgende 
Ausschlussgründe genannt: 

Entrichtung von Steuern: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer gegen seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Entrichtung von 
Steuern sowohl in seinem Niederlassungsstaat als auch in dem Mitgliedstaat des öffentlichen 
Auftraggebers oder Sektorenauftraggebers– sofern es sich um einen anderen Staat als den 
Niederlassungsstaat handelt – verstoßen? 
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Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Betroffenes Land bzw. betroffener Mitgliedstaat:  

Fraglicher Betrag: 

Wurde der Verstoß gegen die bestehenden Verpflichtungen auf anderem Wege als einer Gerichts- 
oder verwaltungsbehördlichen Entscheidung festgestellt?

Ja  Nein 

Falls der Verstoß gegen die bestehenden Verpflichtungen im Wege einer Gerichts-oder 
verwaltungsbehördlichen Entscheidung festgestellt wurde, geben Sie bitte an, ob diese 
Entscheidung rechtskräftig und verbindlich war?

Ja  Nein 

Geben Sie bitte das Datum der Verurteilung bzw. der Entscheidung an:  

 

Im Falle einer Verurteilung: Soweit darin unmittelbar festgelegt, Dauer des Ausschlusszeitraums 
angeben: 

 

Beschreiben Sie bitte, auf welchem Wege: 

 

 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen nachgekommen, indem er die Zahlung 
vorgenommen hat oder eine verbindliche Vereinbarung im Hinblick auf die Zahlung der fälligen 
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge – ggf. einschließlich etwaiger Zinsen oder 
Strafzahlungen – eingegangen ist?

Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer gegen seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Entrichtung von 
Sozialversicherungsbeiträgen sowohl in seinem Niederlassungsstaat als auch in dem Mitgliedstaat des 
öffentlichen Auftraggebers oder Sektorenauftraggebers – sofern es sich um einen anderen Staat als den 
Niederlassungsstaat handelt – verstoßen? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 



8 
 

Betroffenes Land bzw. betroffener Mitgliedstaat: 

Fraglicher Betrag: 

Wurde der Verstoß gegen die bestehenden Verpflichtungen auf anderem Wege als einer Gerichts- 
oder verwaltungsbehördlichen Entscheidung festgestellt?

Ja  Nein 

Falls der Verstoß gegen die bestehenden Verpflichtungen im Wege einer Gerichts-oder 
verwaltungsbehördlichen Entscheidung festgestellt wurde, geben Sie bitte an, ob diese 
Entscheidung rechtskräftig und verbindlich war?

Ja  Nein 

Geben Sie bitte das Datum der Verurteilung bzw. der Entscheidung an: 

 

Im Falle einer Verurteilung: Soweit darin unmittelbar festgelegt, Dauer des Ausschlusszeitraums 
angeben: 

 

Beschreiben Sie bitte, auf welchem Wege: 

 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen nachgekommen, indem er die Zahlung 
vorgenommen hat oder eine verbindliche Vereinbarung im Hinblick auf die Zahlung der fälligen 
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge – ggf. einschließlich etwaiger Zinsen oder 
Strafzahlungen – eingegangen ist?

Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

mit Insolvenz, Interessenkonflikten oder beruflichem Fehlverhalten 

C: Gründe im Zusammenhang mit Insolvenz, Interessenkonflikten oder 
beruflichem Fehlverhalten 

In Artikel 57 Absatz 4 der Richtlinie 2014/24/EU werden folgende 
Ausschlussgründe genannt: 

Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer seines Wissens gegen seine umweltrechtlichen Verpflichtungen 
verstoßen? Gemäß den für diese Auftragsvergabe geltenden Vorgaben des nationalen Rechts, der 
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einschlägigen Bekanntmachung, der Auftragsunterlagen oder des Artikels 18 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Haben Sie Maßnahmen getroffen, um ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen 
(„Selbstreinigung“)?

Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer seines Wissens gegen seine sozialrechtlichen Verpflichtungen 
verstoßen? Gemäß den für diese Auftragsvergabe geltenden Vorgaben des nationalen Rechts, der 
einschlägigen Bekanntmachung, der Auftragsunterlagen oder des Artikels 18 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Haben Sie Maßnahmen getroffen, um ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen 
(„Selbstreinigung“)?

Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer seines Wissens gegen seine arbeitsrechtlichen Verpflichtungen 
verstoßen? Gemäß den für diese Auftragsvergabe geltenden Vorgaben des nationalen Rechts, der 
einschlägigen Bekanntmachung, der Auftragsunterlagen oder des Artikels 18 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 
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Haben Sie Maßnahmen getroffen, um ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen 
(„Selbstreinigung“)?

Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Zahlungsunfähigkeit: 

Ist der Wirtschaftsteilnehmer zahlungsunfähig? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Erläutern Sie bitte, warum Sie dennoch in der Lage sind, den Auftrag zu erfüllen. Diese Angabe ist 
nicht erforderlich, wenn der Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern in diesem Fall nach dem 
anwendbaren nationalen Recht zwingend vorgeschrieben wurde, ohne dass die Möglichkeit einer 
Ausnahme für den Fall besteht, dass der Wirtschaftsteilnehmer dennoch in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Insolvenz: 

Befindet sich der Wirtschaftsteilnehmer in einem Insolvenzverfahren oder in Liquidation? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Erläutern Sie bitte, warum Sie dennoch in der Lage sind, den Auftrag zu erfüllen. Diese Angabe ist 
nicht erforderlich, wenn der Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern in diesem Fall nach dem 
anwendbaren nationalen Recht zwingend vorgeschrieben wurde, ohne dass die Möglichkeit einer 
Ausnahme für den Fall besteht, dass der Wirtschaftsteilnehmer dennoch in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. 
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Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Vergleichsverfahren: 

Befindet sich der Wirtschaftsteilnehmer in einem Vergleichsverfahren? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Erläutern Sie bitte, warum Sie dennoch in der Lage sind, den Auftrag zu erfüllen. Diese Angabe ist 
nicht erforderlich, wenn der Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern in diesem Fall nach dem 
anwendbaren nationalen Recht zwingend vorgeschrieben wurde, ohne dass die Möglichkeit einer 
Ausnahme für den Fall besteht, dass der Wirtschaftsteilnehmer dennoch in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler 
Rechtsvorschriften: 

Befindet sich der Wirtschaftsteilnehmer aufgrund eines in den nationalen Rechtsvorschriften 
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer der Zahlungsunfähigkeit vergleichbaren Lage? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Erläutern Sie bitte, warum Sie dennoch in der Lage sind, den Auftrag zu erfüllen. Diese Angabe ist 
nicht erforderlich, wenn der Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern in diesem Fall nach dem 
anwendbaren nationalen Recht zwingend vorgeschrieben wurde, ohne dass die Möglichkeit einer 
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Ausnahme für den Fall besteht, dass der Wirtschaftsteilnehmer dennoch in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: 

Werden die Vermögenswerte des Wirtschaftsteilnehmers von einem Insolvenzverwalter oder einem 
Gericht verwaltet? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Erläutern Sie bitte, warum Sie dennoch in der Lage sind, den Auftrag zu erfüllen. Diese Angabe ist 
nicht erforderlich, wenn der Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern in diesem Fall nach dem 
anwendbaren nationalen Recht zwingend vorgeschrieben wurde, ohne dass die Möglichkeit einer 
Ausnahme für den Fall besteht, dass der Wirtschaftsteilnehmer dennoch in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: 

Wurde die gewerbliche Tätigkeit des Wirtschaftsteilnehmers eingestellt? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 
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Erläutern Sie bitte, warum Sie dennoch in der Lage sind, den Auftrag zu erfüllen. Diese Angabe ist 
nicht erforderlich, wenn der Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern in diesem Fall nach dem 
anwendbaren nationalen Recht zwingend vorgeschrieben wurde, ohne dass die Möglichkeit einer 
Ausnahme für den Fall besteht, dass der Wirtschaftsteilnehmer dennoch in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des 
Wettbewerbs: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer mit anderen Wirtschaftsteilnehmern Vereinbarungen getroffen, die auf 
eine Verzerrung des Wettbewerbs abzielen? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Haben Sie Maßnahmen getroffen, um ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen 
(„Selbstreinigung“)?

Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung 
begangen? Siehe ggf. Definitionen im nationalen Recht, in der einschlägigen Bekanntmachung oder in 
den Auftragsunterlagen. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Haben Sie Maßnahmen getroffen, um ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen 
(„Selbstreinigung“)?
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Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:  

Sieht der Wirtschaftsteilnehmer einen Interessenkonflikt im Sinne des nationalen Rechts, der einschlägi-
gen Bekanntmachung oder der Auftragsunterlagen aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens: 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen den öffentlichen 
Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber beraten oder war er auf andere Art und Weise an der 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare 
Sanktionen: 

Wurde in der Vergangenheit ein zwischen dem Wirtschaftsteilnehmer und einem öffentlichen 
Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber geschlossener Vertrag über die Vergabe eines öffentlichen 
Auftrags oder einer Konzession vorzeitig beendigt oder hat ein entsprechender früherer Auftrag 
Schadenersatz oder andere vergleichbare Sanktionen nach sich gezogen? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Haben Sie Maßnahmen getroffen, um ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen 
(„Selbstreinigung“)?

Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 
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Schuldig der Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur 
Vorlage verlangter Unterlagen und Erhalt vertraulicher Informationen zu dem 
Verfahren: 

Befindet sich der Wirtschaftsteilnehmer in einer der folgenden Situationen: 

a) Er hat sich bei seinen Auskünften zur Überprüfung des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen und der Einhaltung der Eignungskriterien der schwerwiegenden 
Täuschung schuldig gemacht; 

b) Er hat derartige Auskünfte zurückgehalten; 

c) Er war nicht in der Lage, die von einem öffentlichen Auftraggeber oder 
Sektorenauftraggeber verlangten zusätzlichen Unterlagen unverzüglich vorzulegen; 

d) Er hat versucht, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers oder 
Sektorenauftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, vertrauliche Informationen zu 
erhalten, durch die er unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
fahrlässig irreführende Informationen zu übermitteln, die die Entscheidungen über Ausschluss, 
Auswahl oder Zuschlag erheblich beeinflussen könnten. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

 

 

D: Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: 

Liegen in der einschlägigen Bekanntmachung oder in den Auftragsunterlagen 
angegebene rein innerstaatliche Ausschlussgründe vor? 

Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: 

Sonstige Ausschlussgründe, die in den für den öffentlichen Auftraggeber oder 
Sektorenauftraggeber maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen sein können. 
Liegen in der einschlägigen Bekanntmachung oder in den Auftragsunterlagen angegebene rein 
innerstaatliche Ausschlussgründe vor? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 
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Teil IV: Eignungskriterien 

A: Befähigung zur Berufsausübung 

In Artikel 58 Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU werden folgende Eignungskriterien 
genannt: 
 

Eintragung in einem einschlägigen Berufsregister: 

Der Wirtschaftsteilnehmer ist in den einschlägigen Berufsregistern seines Niederlassungsmitgliedstaats 
verzeichnet; aufgelistet in Anhang XI der Richtlinie  2014/24/EU;. Wirtschaftsteilnehmer aus bestimmten 
Mitgliedstaaten müssen ggf. andere in jenem Anhang aufgeführte Anforderungen erfüllen. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Eintragung in einem Handelsregister: 

Der Wirtschaftsteilnehmer ist in den einschlägigen Handelsregistern seines 
Niederlassungsmitgliedstaats verzeichnet; aufgelistet in Anhang XI der Richtlinie 2014/24/EU; 
Wirtschaftsteilnehmer aus bestimmten Mitgliedstaaten müssen ggf. andere in jenem Anhang 
aufgeführte Anforderungen erfüllen. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Bei Dienstleistungsaufträgen: bestimmte Berechtigung erforderlich: 

Ist der Besitz einer bestimmten Berechtigung erforderlich, um die betreffende Dienstleistung im 
Niederlassungsstaat des Wirtschaftsteilnehmers erbringen zu können? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 
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Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Bei Dienstleistungsaufträgen: Mitgliedschaft in einer bestimmten 
Organisation erforderlich: 

Ist die Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation erforderlich, um die betreffende Dienstleistung 
im Niederlassungsstaat des Wirtschaftsteilnehmers erbringen zu können? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

 

B: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

In Artikel 58 Absatz 3 der Richtlinie 2014/24/EU werden folgende Eignungskriterien 
genannt: 

 

Allgemeiner Jahresumsatz: 

Der allgemeine Jahresumsatz des Wirtschaftsteilnehmers in den vergangenen drei Geschäftsjahren 
betrug: 

Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 

 

Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 
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Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Durchschnittlicher Jahresumsatz: 

Der durchschnittliche Jahresumsatz des Wirtschaftsteilnehmers in der in der einschlägigen 
Bekanntmachung, in den Auftragsunterlagen oder in der EEE verlangten Anzahl von Geschäftsjahren 
betrug: 

Anzahl der Jahre: 

Durchschnittlicher Umsatz: 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Spezifischer Jahresumsatz: 

Der spezifische Jahresumsatz des Wirtschaftsteilnehmers in dem vom Auftrag abgedeckten 
Geschäftsbereich betrug in den vergangenen drei Geschäftsjahren betrug: 

Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 

 

Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 

 

Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 
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Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Spezifischer, durchschnittlicher Umsatz: 

Der spezifische, durchschnittliche Jahresumsatz des Wirtschaftsteilnehmers in dem vom Auftrag 
abgedeckten Geschäftsbereich betrug in der gemäß der einschlägigen Bekanntmachung, den 
Auftragsunterlagen oder der EEE verlangten Anzahl von Geschäftsjahren: 

Anzahl der Jahre: 

Durchschnittlicher Umsatz: 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Gründung des Wirtschaftsteilnehmers: 

Sind die Informationen zum Umsatz („allgemeiner“ oder „spezifischer“ Umsatz) nicht für den gesamten 
vorgegebenen Zeitraum erhältlich, geben Sie bitte an, an welchem Datum das Unternehmen des 
Wirtschaftsteilnehmers gegründet wurde oder seine Tätigkeit aufgenommen hat: 

Machen Sie bitte konkrete Angaben: 

 

 

Berufshaftpflichtversicherung: 

Der Wirtschaftsteilnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung über folgenden Betrag 
abgeschlossen: 

Betrag: 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 
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C: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

In Artikel 58 Absatz 4 der Richtlinie 2014/24/EU werden folgende Eignungskriterien 
genannt: 

Bei Lieferaufträgen: Ausführung von Lieferungen der genannten Art: 

Nur bei öffentlichen Lieferaufträgen: Im Bezugszeitraum hat der Wirtschaftsteilnehmer folgende 
wesentliche Lieferungen der genannten Art ausgeführt. Die öffentlichen Auftraggeber können einen 
Zeitraum von bis zu drei Jahren vorgeben und Erfahrungen berücksichtigen, die mehr als drei Jahre 
zurückliegen. 

Beschreibung: 

 

 

Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 

Empfänger: 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Bei Dienstleistungsaufträgen: Erbringung von Dienstleistungen der genannten Art: 

Nur bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen: Im Bezugszeitraum hat der Wirtschaftsteilnehmer 
folgende wesentliche Dienstleistungen der genannten Art erbracht. Die öffentlichen Auftraggeber 
können einen Zeitraum von bis zu drei Jahren vorgeben und Erfahrungen berücksichtigen, die mehr 
als drei Jahre zurückliegen. 

Beschreibung: 

 

 

Betrag: 

Anfangsdatum: 

Enddatum: 

Empfänger: 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 
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URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Technische Fachkräfte oder technische Stellen für die Qualitätssicherung: 

Der Wirtschaftsteilnehmer kann – insbesondere für die Qualitätssicherung – auf folgende technische 
Fachkräfte oder technische Stellen zurückgreifen. Für technische Fachkräfte oder technische Stellen, 
die nicht unmittelbar dem Unternehmen des Wirtschaftsteilnehmers angehören, deren Kapazitäten der 
Wirtschaftsteilnehmer aber wie in Teil II Abschnitt C angegeben in Anspruch nehmen will, sind separate 
EEE auszufüllen. 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Technische Ausrüstungen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung: 

Der Wirtschaftsteilnehmer wendet folgende technische Ausrüstungen und Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung an und verfügt über folgende Untersuchungs-und Forschungsmöglichkeiten: 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten: 

Er nutzt die folgenden Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten: 

Bitte beschreiben Sie diese. 
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Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Lieferkettenmanagement: 

Zur Vertragserfüllung steht ihm folgendes Lieferkettenmanagement- und 
Überwachungssystem zur Verfügung: 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Gestatten von Kontrollen: 

Wenn die zu liefernden Waren oder die zu erbringenden Dienstleistungen komplexer Art sind oder – 
ausnahmsweise – wenn sie einem besonderen Zweck dienen sollen: Der Wirtschaftsteilnehmer wird 
Kontrollen gestatten, die seine Produktionskapazität bzw. seine technische Leistungsfähigkeit und 
erforderlichenfalls seine Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten sowie die von ihm für die 
Qualitätskontrolle getroffenen Vorkehrungen betreffen. Die Kontrollen werden vom öffentlichen 
Auftraggeber oder – mit dessen Einwilligung – in seinem Namen von einer zuständigen amtlichen 
Stelle des Landes, in dem der Lieferant oder Dienstleister ansässig ist, vorgenommen. 

Gestatten Sie Kontrollen?

Ja  Nein 

 

Umweltmanagementmaßnahmen: 

Der Wirtschaftsteilnehmer wird während der Auftragsausführung folgende 
Umweltmanagementmaßnahmen anwenden können: 

Bitte beschreiben Sie diese. 
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Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Zahl der Führungskräfte: 

Die Zahl der Führungskräfte des Wirtschaftsteilnehmers in den letzten drei Jahren belief sich auf: 

Jahr: 

Anzahl: 

 

Jahr: 

Anzahl: 

 

Jahr: 

Anzahl: 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl: 

Die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Wirtschaftsteilnehmers in den 
vergangenen drei Jahren belief sich auf: 

Jahr: 

Anzahl: 

 

Jahr: 

Anzahl: 

 

Jahr: 

Anzahl: 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?
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Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Ausstattung, Geräte und technische Ausrüstung: 

Für die Ausführung des Auftrags wird der Wirtschaftsteilnehmer über folgende Ausstattung, Geräte und 
technische Ausrüstung verfügen: 

Bitte beschreiben Sie diese. 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Bei Lieferaufträgen: Muster, Beschreibungen oder Fotografien ohne 
Echtheitsbescheinigung: 

Bei öffentlichen Lieferaufträgen: Der Wirtschaftsteilnehmer wird die verlangten Muster, Beschreibungen 
oder Fotografien der zu liefernden Waren zur Verfügung stellen, die nicht zusammen mit einer 
Echtheitsbescheinigung vorgelegt werden müssen. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Bei Lieferaufträgen: Muster, Beschreibungen oder Fotografien mit 
Echtheitsbescheinigung: 

Bei öffentlichen Lieferaufträgen: Der Wirtschaftsteilnehmer wird die verlangten Muster, 
Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Waren zur Verfügung stellen und ggf. die 
Echtheitsbescheinigungen vorlegen. 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?
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Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Bei Lieferaufträgen: Bescheinigungen von Instituten für die 
Qualitätskontrolle: 

Kann der Wirtschaftsteilnehmer die erforderlichen Bescheinigungen beibringen, die von als zuständig 
anerkannten Instituten oder amtlichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden und in denen 
bestätigt wird, dass die Waren, die durch Bezugnahme auf die in der einschlägigen Bekanntmachung 
oder in den Auftragsunterlagen genannten technischen Spezifikationen oder Normen genau bezeichnet 
werden, diesen entsprechen? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Falls nein, erläutern Sie bitte die Gründe und geben Sie an, welche anderen Nachweise 
erbracht werden können: 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

D: Qualitätssicherungssysteme und Umweltmanagementnormen 

In Artikel 62 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU werden folgende 
Eignungskriterien genannt: 

Bescheinigungen unabhängiger Stellen über Qualitätssicherungsnormen: 

Wird der Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein, Bescheinigungen unabhängiger Stellen darüber 
vorzulegen, dass er die vorgegebenen Qualitätssicherungsnormen – einschließlich der Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderungen – erfüllt? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Falls nein, erläutern Sie bitte die Gründe und geben Sie an, welche anderen Nachweise in 
Bezug auf das Qualitätssicherungssystem erbracht werden können: 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 
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URL: 

Code: 

Aussteller: 

 

Bescheinigungen unabhängiger Stellen über Umweltmanagementsysteme 
oder -normen: 

Wird der Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein, Bescheinigungen unabhängiger Stellen darüber 
vorzulegen, dass er die Anforderungen an die Umweltmanagementsysteme oder -normen erfüllt? 

Ihre Antwort?  Ja  Nein 

Falls nein, erläutern Sie bitte die Gründe und geben Sie an, welche anderen Nachweise in Bezug 
auf die Umweltmanagementsysteme oder - normen erbracht werden können: 

 

 

Können diese Informationen von den Behörden kostenfrei in der Datenbank eines EU-
Mitgliedstaats abgefragt werden?

Ja  Nein 

URL: 

Code: 

Aussteller: 
 

 

 

Teil V: Verringerung der Zahl geeigneter Bewerber 

Entfällt 

 

 

 

Teil VI: Abschlusserklärungen 

Die Wirtschaftsteilnehmer erklären förmlich, dass die von ihnen in den Teilen 

II bis V angegebenen Informationen genau und korrekt sind und sie sich der Konsequenzen 
einer schwerwiegenden Täuschung bewusst sind. 

Die Wirtschaftsteilnehmer erklären förmlich, dass sie in der Lage sind, auf Anfrage 
unverzüglich die Bescheinigungen und anderen genannten dokumentarischen 
Nachweise beizubringen, außer: 

a) wenn der öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber über die Möglichkeit 
verfügt, die betreffenden zusätzlichen Unterlagen direkt über eine gebührenfreie nationale 
Datenbank in einem Mitgliedstaat abzurufen (vorausgesetzt, dass der Wirtschaftsteilnehmer 
die erforderlichen Angaben (Web-Adresse, bescheinigende Stelle, genaue Angabe der 
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Dokumente) gemacht hat, die es dem öffentlichen Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber 
ermöglicht, dies zu tun; ggf. ist hierfür eine Zugangsgenehmigung zu erteilen), oder 
 
b) wenn ab spätestens 18. Oktober 2018 (in Abhängigkeit von der nationalen Umsetzung des 
Artikels 59 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU) der öffentliche Auftraggeber 
oder Sektorenauftraggeber bereits im Besitz der betreffenden Unterlagen ist. 

Die Wirtschaftsteilnehmer stimmen förmlich zu, dass [der öffentliche Auftraggeber oder 
Sektorenauftraggeber im Sinne des Teils I Abschnitt A] Zugang zu den Unterlagen erhält, mit 
denen die Informationen belegt werden, die die Unterzeichneten in [hier die betreffenden 
Teile/Abschnitte/Punkte aufführen] dieser Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung für die 
Zwecke des [Angabe des Vergabeverfahrens: (zusammenfassende Beschreibung, 
Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union, Aktenzeichen)] angegeben haben. 

 

Datum, Ort und Unterschrift(en): 

 

Datum:   ………………………………………………… 

Ort:    …………………………………..……..……… 

 

Unterschrift:  …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICE Berlin, Oktober 2018 
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